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Guten Tag, 

Der Bundesfinanzhof entschied, dass die Nennung eines Einstellungsorts in 

einem Arbeitsvertrag für sich allein keine dauerhafte Zuordnung zu einer 

ortsfesten betrieblichen Einrichtung des Arbeitgebers bestimmt. In einem 

weiteren Urteil hatte der Bundesfinanzhof zu entscheiden, ob Aufwendun-

gen für eine Dienstwohnung unter den besonderen Gegebenheiten des 

Streitfalls unabhängig von deren Größe notwendige Mehraufwendungen 

sind. 

 

Der Bundesfinanzhof ist der Auffassung, dass die Zuwendungen beim 

Empfänger zu keinen einkommensteuerpflichtigen Einkünften führen. Bei 

Geschäftsfreunden ist dies zu verneinen, wenn z. B. Veranstaltungen ledig-

lich der Aufrechterhaltung und Vertiefung der Kundenkontakte               

dienen. 

 

Für die elektronische Übermittlung von Lohnsteuerbescheinigungen ist ab 

dem Veranlagungszeitraum 2023 die Angabe einer steuerlichen Identifika-

tionsnummer notwendig. Ein aktuelles Schreiben des Bundesfinanzministe-

riums regelt das Vorgehen in den Fällen, wenn dem Arbeitgeber die steu-

erliche Identifikationsnummer des Arbeitnehmers nicht vorliegt. 

 

Der Europäische Gerichtshof sieht bei umsatzsteuerfreier Vermietung von 

Grundstücken die Umsatzsteuerpflicht von damit vermieteten Betriebsvor-

richtungen nach dem deutschen Umsatzsteuergesetz als nicht mit der 

Mehrwertsteuersystemrichtlinie vereinbar an. 

 

Haben Sie Fragen zu den Artikeln dieser Ausgabe der Monatsinformation 

oder zu anderen Themen? Bitte sprechen Sie uns an.  

Wir beraten Sie gerne. 
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Für Einkommensteuerpflichtige 

Zuordnung der ersten Tätigkeitsstätte eines ange-

stellten Bauleiters 

Ein Bauleiter war für eine AG tätig. Die AG hatte u. a. 

eine ortsfeste betriebliche Einrichtung an einem Ort 

(AG-Niederlassung), welcher im Arbeitsvertrag des 

Klägers nur als "Einstellungsort" bezeichnet wurde. 

Ihm stand ein Firmenwagen - auch zur privaten Nut-

zung - zur Verfügung, dessen Nutzung der Arbeitge-

ber in den Lohnabrechnungen als Sachbezug nach der 

0,03%-Regelung berücksichtigte. Der Bauleiter argu-

mentierte, dass er keine erste Tätigkeitsstätte am Sitz 

seines Arbeitgebers habe. Ausdrückliche Absprachen 

über eine Zuweisung zu der ortsfesten betrieblichen 

Niederlassung seien nämlich nicht getroffen worden. 

Er übe vielmehr eine Auswärtstätigkeit in Form der 

sog. Einsatzwechseltätigkeit aus. Das Finanzamt war 

der Ansicht, dass der Arbeitgeber dem Bauleiter eine 

erste Tätigkeitsstätte zugeordnet habe. 

Der Bundesfinanzhof gab dem Bauleiter Recht. Die 

Nennung eines Einstellungsorts in einem Arbeitsver-

trag, bestimmt für sich allein keine dauerhafte Zuord-

nung zu einer ortsfesten betrieblichen Einrichtung des 

Arbeitgebers. Daher ist der Arbeitslohn des Bauleiters 

zu Recht um die sich aus der Anwendung der 0,03%-

Regelung ergebenden Beträge zu reduzieren und die 

geltend gemachten Verpflegungsmehraufwendungen 

als Werbungskosten anzuerkennen. Vom Ansatz der 

Entfernungspauschale ist abzusehen.  

Eine stillschweigende Zuordnung eines angestellten 

Bauleiters zu einer ortsfesten betrieblichen Einrichtung 

des Arbeitgebers ergibt sich nicht allein daraus, dass 

der Bauleiter die bestimmte betriebliche Einrichtung 

nur gelegentlich zur Ausübung seiner beruflichen Tä-

tigkeit aufsuchen muss (z. B. Besprechungen), im Übri-

gen aber seine Arbeitsleistung ganz überwiegend au-

ßerhalb der festen Einrichtung erbringt. Entsprechen-

des gilt, wenn der Arbeitgeber in den Lohnabrechnun-

gen für die private Nutzung des dem Arbeitnehmer 

überlassenen Dienstwagens die 0,03%-Regelung an-

gewendet hat, so der Bundesfinanzhof (Az. VI R 27/21). 

Unterkunftskosten bei doppelter Haushaltsfüh-

rung im Ausland abzugsfähig 

Der Bundesfinanzhof hatte zu entscheiden, ob Auf-

wendungen für eine Dienstwohnung unter den beson-

deren Gegebenheiten des Streitfalls (verpflichtendes 

Beziehen einer vom Arbeitgeber zur Verfügung ge-

stellten Dienstwohnung im Ausland nebst der damit 

einhergehenden Anrechnung der 

Dienstwohnungsvergütung auf die Dienstbezüge) un-

abhängig von deren Größe notwendige Mehraufwen-

dungen i. S. des § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 EStG sind (Az. 

VI R 20/21). 

Bei einer doppelten Haushaltsführung im Ausland ist 

im Einzelfall zu prüfen, welche Unterkunftskosten not-

wendig sind. So entschied der Bundesfinanzhof entge-

gen der Verwaltungsauffassung (BMF-Schreiben vom 

25.11.2020), dass keine pauschale Begrenzung bei ei-

ner Zweitwohnung im Ausland (Durchschnittsmiete für 

60 qm) gegeben ist.  

Bei einer beamtenrechtlich zugewiesenen Dienstwoh-

nung seien die Unterkunftskosten am ausländischen 

Beschäftigungsort stets in tatsächlicher Höhe als Wer-

bungskosten im Rahmen einer doppelten Haushalts-

führung abzugsfähig. 

Bei Sachzuwendungen eines Kreditinstituts an 

seine Privatkunden zur allgemeinen Kundenpflege 

keine Pauschalversteuerung 

Ein Kreditinstitut lud unterschiedliche, von ihrem Vor-

stand betreute, vermögende Privatkunden zu zwei 

Veranstaltungen ein (eine Schifffahrt mit Weinprobe 

und ein Golfturnier). Konkrete Produkte wurden bei 

diesen Veranstaltungen nicht beworben. Auch die Ein-

ladungen enthielten keinen Hinweis auf eine be-

stimmte Geldanlage oder mögliche Beratungsgesprä-

che. Alle eingeladenen Privatkunden unterhielten bei 

dem Kreditinstitut zumindest ein Spar- und/oder Giro-

konto. Teilweise hatten diese Privatkunden über das 

Kreditinstitut auch in ganz unterschiedliche Wertpa-

piere investiert. Etwa 20 % der Privatkunden dem Kre-

ditinstitut Kapital für einen festen Zins und eine feste 

Laufzeit überlassen. Ein geringer Anteil der eingelade-

nen Privatkunden hatte auch einen Kredit erhalten. 

Das Kreditinstitut unterwarf die Veranstaltungskosten 

der Pauschalsteuer gemäß § 37b EStG und meldete sie 

in den Lohnsteuer-Anmeldungen an. 

Der Bundesfinanzhof vertritt jedoch die Auffassung, 

dass Sachzuwendungen eines Kreditinstituts an seine 

Privatkunden, die der Pflege der Geschäftsbeziehung 

dienen, nicht zur Pauschalversteuerung nach § 37b 

Abs. 1 EStG führen. Die streitigen Sachzuwendungen 

sind - anders als üblicherweise Kapitalerträge i. S. v. § 

20 EStG - nicht nach der einzelnen Kapitalanlage, son-

dern pauschal bemessen und folglich kapitalanlageun-

abhängig gewährt worden (Az. VI R 10/21). 

Besteuerung der Energiepreispauschale fraglich 

Ab September 2022 wurde die Energiepreispauschale 

(EPP) in Höhe von 300 Euro als Kompensation für die 
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hohen Energiekosten ausgezahlt. Von der Einmalzah-

lung profitierten Erwerbstätige, Rentner und Selbst-

ständige. Jedoch unterliegt diese Pauschale der Ein-

kommensteuer bzw. geht das Finanzamt davon aus, 

dass sie steuerpflichtig ist. 

Weil es allerdings auch gegenteilige Meinungen gibt, 

ist zur Frage der Rechtmäßigkeit der Besteuerung der 

Energiepreispauschale jeweils eine Klage beim Finanz-

gericht Münster (Az. 14 K 1425/23 E) und beim Finanz-

gericht Mecklenburg-Vorpommern (Az. 3 K 231/23) 

anhängig. Somit bleibt abzuwarten, ob schon bald der 

Bundesfinanzhof oder das Bundesverfassungsgericht 

die Steuerpflicht dieser Pauschale unter die Lupe neh-

men wird. 

Es kann Einspruch gegen den Einkommensteuerbe-

scheid 2022 eingelegt werden, um eine mögliche Steu-

erfreiheit zu wahren. Jedoch besteht kein gesetzlicher 

Anspruch auf Ruhenlassen des Verfahrens. 

Veräußerung eines Gartengrundstücks als privates 

Veräußerungsgeschäft steuerpflichtig 

Die Steuerpflichtigen erwarben ein Grundstück mit ei-

nem alten Bauernhofgebäude. Das Gebäude bewohn-

ten sie selbst. Das Gebäude war von einem fast 4.000 

qm großen Grundstück umgeben. Dieses nutzten die 

Steuerpflichtigen als Garten. Später teilten sie das 

Grundstück in zwei Teilflächen. Sie bewohnten weiter-

hin das Haus auf dem einen Teilstück, den anderen - 

unbebauten - Grundstücksteil veräußerten sie. Für den 

Veräußerungsgewinn machten die Steuerpflichtigen 

eine Befreiung von der Einkommensteuer wegen einer 

Nutzung zu eigenen Wohnzwecken geltend. 

Gewinne aus Grundstücksverkäufen sind grundsätzlich 

als sog. privates Veräußerungsgeschäft steuerpflichtig, 

wenn Erwerb und Verkauf der Immobilie binnen zehn 

Jahren stattfinden. Eine Ausnahme von der Besteue-

rung ist nur dann gegeben, wenn die Immobilie vom 

Steuerpflichtigen selbst bewohnt wird. Mangels eines 

auf einem Grundstück befindlichen Gebäudes können 

unbebaute Grundstücke nicht bewohnt werden. Dies 

gilt auch, wenn ein vorher als Garten genutzter Grund-

stücksteil abgetrennt und dann veräußert wird. So ent-

schied der Bundesfinanzhof (Az. IX R 14/22). 

Ermittlung der steuerlichen Identifikationsnum-

mer von Arbeitnehmern für die elektronische 

Übermittlung von Lohnsteuerbescheinigungen 

Für die elektronische Übermittlung von Lohnsteuerbe-

scheinigungen ist ab dem Veranlagungszeitraum 2023 

die Angabe einer steuerlichen Identifikationsnummer 

notwendig. 

Ein aktuelles Schreiben des Bundesfinanzministeriums 

regelt das Vorgehen in den Fällen, wenn dem Arbeit-

geber die steuerlichen Identifikationsnummer des Ar-

beitnehmers nicht vorliegt (Az. IV C 5 - S-2295 / 21 / 

10001 :001). 

Hat der Arbeitgeber für den Arbeitnehmer für das Jahr 

2022 eine Lohnsteuerbescheinigung übermittelt und 

versichert der Arbeitgeber, dass das Dienstverhältnis 

nach Ablauf des Jahres 2022 fortbestanden und der 

Arbeitnehmer trotz Aufforderung pflichtwidrig seine 

Identifikationsnummer bisher nicht mitgeteilt hat, teilt 

das zuständige Finanzamt die Identifikationsnummer 

des Arbeitnehmers auf formlose schriftliche Anfrage 

des Arbeitgebers mit.  

Unabhängig davon kann der Arbeitgeber generell die 

Zuteilung bzw. die Mitteilung der steuerlichen Identi-

fikationsnummer des Arbeitnehmers beim zuständi-

gen Finanzamt beantragen, wenn ihn der Arbeitneh-

mer hierzu (§ 80 Absatz 1 AO) bevollmächtigt hat. 

Legt der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber die steuerli-

che Identifikationsnummer schuldhaft nicht vor und 

kann der Arbeitgeber diese dennoch nicht durch das 

Finanzamt erhalten, hat der Arbeitgeber regelmäßig 

die Lohnsteuer nach Steuerklasse VI zu ermitteln.  

Nur in den Fällen, in denen der Arbeitnehmer die feh-

lende Mitteilung der steuerlichen Identifikationsnum-

mer nicht zu vertreten hat oder der Arbeitgeber auf-

grund von technischen Störungen die steuerliche 

Identifikationsnummer nicht abrufen kann, kann der 

Arbeitgeber für die Lohnsteuerberechnung die voraus-

sichtliche Steuerklasse längstens für drei Kalendermo-

nate zu Grunde legen. 

Für Umsatzsteuerpflichtige 

Vermietung von Grundstücken mit Betriebsvor-

richtungen 

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) sieht bei umsatz-

steuerfreier Vermietung von Grundstücken die Um-

satzsteuerpflicht von damit vermieteten Betriebsvor-

richtungen (§ 4 Nr. 12 Satz 2 UStG) nach dem deut-

schen Umsatzsteuergesetz als nicht mit der Mehrwert-

steuersystemrichtlinie vereinbar an (EuGH, Urteil C-

516/21 vom 04.05.2023). Der maßgebende Art. 135 

Abs. 2 Satz 1 Buchst. c MwStSystRL sei vielmehr dahin 

auszulegen, dass die Betriebsvorrichtung umsatzsteu-

erfrei mitvermietet wird, wenn die Vermietung der Be-

triebsvorrichtung eine Nebenleistung zu der Haupt-

leistung der umsatzsteuerfreien Grundstücksvermie-

tung ist. 



März 2024 – Monatsinformation 

 

4 

Der BFH folgte dieser Ansicht und änderte damit seine 

bisherige Rechtsprechung. Handelt es sich bei der Ver-

mietung oder Verpachtung von auf Dauer eingebau-

ten Betriebsvorrichtungen um eine Nebenleistung zu 

einer umsatzsteuerfreien Vermietung oder Verpach-

tung eines Gebäudes als Hauptleistung, so ist die Mit-

vermietung der Betriebsvorrichtungen ebenfalls um-

satzsteuerfrei.  

Hinweis 

Durch die geänderte Rechtsauffassung des BFH 

ergibt sich Handlungsbedarf.  

Ist die Mitvermietung von Betriebsvorrichtungen 

nun umsatzsteuerfrei, kann auf Eingangsleistungen, 

die die Betriebsvorrichtungen betreffen, keine Vor-

steuer mehr abgezogen werden! 

Es bleibt abzuwarten wie die Finanzverwaltung bzw. 

der Gesetzgeber darauf reagieren. 

Kontrollgebühren = steuerpflichtige Leistung? 

Infolge einer Entscheidung des Europäischen Gerichts-

hofs EuGH-Urteil C-90/ 20 vom 20.01.2022 (Apcoa Par-

king), hat das Bundesfinanzministerium mit Schreiben 

III C 2 - S 7100/ 19/ 10004: 005 vom 15.12.2023 Ab-

schn. 1.3 des Umsatzsteuer-Anwendungserlass um ei-

nen neuen Abs. 16b ergänzt. 

Danach sind Kontrollgebühren, die ein mit dem Be-

trieb privater Parkplätze betrauter Unternehmer von 

den Nutzern der Parkplätze für die Nichtbeachtung 

der Allgemeinen Nutzungsbedingungen dieser Park-

plätze erhebt, Entgelte für eine steuerpflichtige Leis-

tung des Dienstleisters. Für bis zum 15.12.2023 einge-

gangene Zahlungen beanstandet die Finanzverwal-

tung es jedoch nicht, wenn darin echter Schadenser-

satz gesehen wird. 

Darf das Finanzamt die Genehmigung zur Besteuerung 

nach vereinnahmten Entgelten gem. § 20 UStG wider-

rufen, nachdem durch eine Außenprüfung festgestellt 

worden war, dass der Unternehmer Rechnungen mit 

Umsatzsteuerausweis ausgestellt hatte, die von Rech-

nungsempfängern jahrelang nicht bezahlt worden 

sind? 

Laut einem Urteil des Bundesfinanzhofs (XI R 5/21 vom 

12.07.2023) beruhe diese systemwidrige "Steuer-

pause" auf dem bisherigen Verständnis des deutschen 

Umsatzsteuergesetzes.  

Es liege somit keine Rechtsgrundlage für den Widerruf 

der Genehmigung der Ist-Besteuerung vor. Auch eine 

missbräuchliche Gestaltung durch die am 

Leistungsaustausch beteiligten Steuerpflichtigen wird 

nicht angenommen. Möglicherweise liege eine unzu-

treffende Umsetzung der Anwendung der Mehrwert-

steuer-Systemrichtlinie (Art. 167 MwStSystRL) durch 

den Mitgliedstaat Deutschland vor, so der Bundesfi-

nanzhof. 

Verfahrensrecht 

Auch nach dem Tod des Geschäftsinhabers ist eine 

steuerliche Betriebsprüfung zulässig 

Geklagt hatten zwei Söhne, die jeweils Miterbe nach 

ihrem verstorbenen Vater geworden waren. Der Vater 

betrieb bis zu seinem Tod ein Bauunternehmen. Der 

Betrieb wurde von den Söhnen nicht weitergeführt. 

Das Finanzamt ordnete dennoch eine Betriebsprüfung 

für mehrere zurückliegende Jahre an. Die Söhne waren 

der Auffassung, dass eine Betriebsprüfung nur erfol-

gen dürfe, solange der Inhaber selbst Auskünfte zu der 

betrieblichen Tätigkeit geben könne und der Betrieb 

noch existiere. 

Die Durchführung einer steuerlichen Betriebsprüfung 

für zurückliegende Besteuerungszeiträume ist auch 

dann zulässig, wenn der Betriebsinhaber verstorben ist 

und der Betrieb von den Erben nicht weitergeführt 

wird. Die steuerlichen Pflichten gehen mit dem Tod 

des Betriebsinhabers auf die Erben über. Dazu gehört 

auch die Duldung der Betriebsprüfung. So entschied 

das Hessische Finanzgericht (Az. 8 K 816/20). 

Führung einer PC-Kasse ohne festes Zuordnungs-

kriterium - Schätzung rechtmäßig 

Wenn Einzelaufzeichnungen nach Erstellung des Ta-

gesendsummenbons (Z-Bons) nachträglich pro-

grammseitig umorganisiert werden, sodass das einmal 

chronologisch vergebene Zuordnungskriterium (Da-

tensatznummer) gelöscht wird, besteht aufgrund nicht 

ordnungsgemäßer Kassenführung eine Schätzungsbe-

fugnis dem Grunde nach. So entschied das Nieder-

sächsische Finanzgericht (Az. 7 K 259/20). 

Zivilrecht 

Kfz-Leasingvertrag ohne Kaufverpflichtung abge-

schlossen - Verbraucher hat kein Widerrufsrecht 

Ein Verbraucher, der einen Leasingvertrag über ein 

Kraftfahrzeug ohne Kaufverpflichtung schließt, hat 

kein Widerrufsrecht. Dagegen kann ein Verbraucher, 

der einen Kreditvertrag im Hinblick auf den Kauf eines 
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Fahrzeugs geschlossen hat, ohne dass er ordnungsge-

mäß über seine Rechte und Pflichten informiert wurde, 

jederzeit den Widerruf erklären, solange die Informa-

tionen nicht vollständig und zutreffend erteilt wurden, 

vorausgesetzt, der Widerruf erfolgt vor der vollständi-

gen Erfüllung des Vertrags. So entschied der Europäi-

sche Gerichtshof (Rs. C-38/21, C-47/21 und C-232/21) 

und präzisierte die Rechte der Verbraucher im Bereich 

von Kraftfahrzeugleasing und -krediten.  

Im Fall eines Leasingvertrags über ein Kraftfahrzeug 

ohne Kaufverpflichtung ergebe sich aus dem Unions-

recht kein Widerrufsrecht für den Verbraucher. Dage-

gen könne er im Fall des Abschlusses eines Kreditver-

trags im Hinblick auf den Kauf eines Fahrzeugs, ohne 

sich rechtsmissbräuchlich zu verhalten, jederzeit von 

seinem Widerrufsrecht Gebrauch machen, solange er 

keine vollständigen und zutreffenden Informationen 

über seine Rechte und Pflichten erhalten habe und der 

Vertrag noch nicht vollständig erfüllt wurde, d. h. in der 

Regel bis zur Fälligkeit der letzten Rückzahlungsrate. 

Mehrere Verbraucher hatten vor dem Landgericht 

Ravensburg geltend gemacht, sie hätten Leasing- oder 

Kreditverträge mit Banken von Automobilherstellern 

(BMW-Bank, Volkswagen Bank und Audi Bank) wirk-

sam widerrufen. Diese Verträge betrafen das Leasing 

eines Fahrzeugs ohne Kaufverpflichtung oder die Fi-

nanzierung eines Gebrauchtwagens. Das Landgericht 

hatte daraufhin den EuGH hierzu befragt. 

Arbeitsrecht 

Vergütung des Resturlaubs bei vorzeitigem Ruhe-

stand 

Erneut hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) zum 

Verfall von Urlaubsansprüchen entschieden und ein 

weiteres mal die Grundsätze seiner bisherigen Recht-

sprechung bestätigt.  

Die Entscheidung vom 18.01.2024 (Az. C 218/22) betraf 

einen Fall aus Italien, in dem ein Mann, der zuvor 24 

Jahre in einer italienischen Gemeinde in der Verwal-

tung tätig war, vorzeitig in den Ruhestand eingetreten 

war und Vergütung für 79 nicht genommene Urlaubs-

tage verlangte. Die italienische Gemeinde verweigerte 

die Auszahlung, da das italienische Recht eine Rege-

lung vorsieht, nach der Mitarbeiter des öffentlichen 

Dienstest nach ihrem Ausscheiden kein Geldersatz für 

den nichtgenommenen Jahresurlaub erhalten können. 

Diese Regelung diene dem Zweck der Reduzierung öf-

fentlicher Ausgaben.  

Der EuGH entschied nun, dass die italienische 

Regelung der Arbeitszeit-Richtlinie (RL 2003/88/EG) 

widerspreche. Zwar dient der Jahresurlaub primär der 

Erholung, sodass er nur bei Beendigung des Arbeits-

verhältnisses durch eine Vergütung ersetzt werden 

darf, allerdings darf der Arbeitgeber sich nur auf den 

Verfall des Urlaubes berufen, wenn er nachweisen 

kann, dass er seinen Informations- und Hinweispflich-

ten im Rahmen des Verfalls von Urlaub nachgekom-

men ist. Er muss den Arbeitnehmer demnach aufge-

fordert haben, seinen restlichen Urlaub zu nehmen 

und davon in Kenntnis setzen, dass der Urlaub, sofern 

er nicht im Übertragungszeitraum genommen wird, 

verfällt. Der EuGH entschied weiterhin, dass dieser 

Wertung auch wirtschaftliche Belange der öffentlichen 

Hand nicht entgegen stehen. Vielmehr gelten sämtli-

che Grundsätze zum Verfall von Urlaubsansprüchen 

ebenso für öffentliche Arbeitgeber. 

Arbeitsrechts-ABC: J wie Jugendarbeitsschutz 

Mit dem Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) hat 

der Gesetzgeber die Beschäftigung von Personen un-

ter 18 Jahren geregelt. Ziel des JArbSchG ist der Schutz 

von Kindern und Jugendlichen vor körperlichen oder 

seelischen Überforderungen im Arbeitsleben und der 

Sicherung einer ordnungsgemäßen schulischen Aus-

bildung.  

Das JArbSchG differenziert zwischen Kinder und Ju-

gendlichen. Kind ist danach, wer noch nicht 15 Jahre 

alt ist. Jugendlicher ist dagegen, wer noch nicht 18 

Jahre alt ist. Grundsätzlich ist Kinderarbeit nach dem 

Gesetz verboten. Von diesem Grundsatz können je-

doch Ausnahmen gemacht werden, z.B. im Falle von 

Betriebspraktika oder Ferienjobs. Das JArbSchG sieht 

dagegen für jugendliche Arbeitnehmer einige Grund-

regeln vor. Der Arbeitgeber  ist verpflichtet diese ein-

zuhalten. Beispielsweise: 

Pausenzeiten (§ 11 JArbSchG) 

Der Arbeitgeber muss dem Jugendlichen ausreichende 

und angemessene Pausenzeiten gewähren. Bei einer 

Arbeitszeit von 4,5 Stunden muss die Ruhepause min-

destens 30 Minuten betragen, ab einer Arbeitszeit von 

6 Stunden muss die Pausenzeit mindestens 60 Minu-

ten betragen.  

Ruhezeit (§ 12 JArbSchG) 

Dem Jugendlichen ist nach einem Arbeitstag eine Ru-

hezeit von mindestens 12 Stunden zu gewähren. 

Keine Nachtarbeit (§ 14 JArbSchG) 

Ein Jugendlicher darf nur in der Zeit von 6:00 Uhr mor-

gens und 20:00 Uhr abends beschäftigt werden.  



März 2024 – Monatsinformation 

 

6 

Fünf-Tage- Woche (§ 15 JArbSchG) 

Jugendliche dürfen nur an 5 Tagen in der Woche be-

schäftigt werden, wobei die beiden Ruhetage nach 

Möglichkeit aufeinander folgen sollen.  

Wochenendarbeit (§ 16-18 JArbSchG) 

Grundsätzlich soll Wochenendarbeit bei Jugendlichen 

vermieden werden. Da Samstags- und Sonntagsarbeit 

in einigen Branchen jedoch nicht zu vermeiden ist, 

sieht das JArbSchG vor, dass im Falle der Samstagsar-

beit dem Jugendlichen mindestens zwei arbeitsfreie 

Samstage im Monat zu gewähren sind. Ebengleiches 

gilt für die Arbeit an einem Sonntag. An gesetzlichen 

Feiertagen dürfen Jugendliche nur arbeiten, wenn ihre 

Branche für die Sonntagsarbeit zugelassen ist.  

Auch das JArbSchG sieht Ausnahmen von diesen 

Grundsätzen vor. In der Regel sind diese Ausnahmen 

gesetzlich festgelegt und beziehen sich auf eine be-

stimmte Branche. Ausnahmen können jedoch auch in 

Betriebsvereinbarungen, Tarifverträgen und schriftli-

chen Vereinbarungen mit dem Jugendlichen festge-

legt werden, wobei die Abweichungsmöglichkeiten 

wiederum durch die gesetzlichen Regelungen limitiert 

sind.  

Sonstiges 

Der Versammlungsort der Gesellschafterversamm-

lung in der GmbH 

Das OLG München hatte schon im März des letzten 

Jahres eine interessante Entscheidung mit Relevanz für 

die Einberufung und Beschlussfassung der Gesell-

schafterversammlung der GmbH getroffen. 

Entscheidung des OLG München 

In der Entscheidung wurde über die Wirksamkeit von 

Gesellschafterbeschlüssen gestritten. 

Einer der Hauptstreitpunkt der Gesellschafter lag in der 

Auswahl des Versammlungsortes der Gesellschafter-

versammlung. In der Satzung der GmbH wurde kein 

genauer Versammlungsort bestimmt.  

Grundsätzlich wird in einem solchen Fall davon ausge-

gangen, dass die Versammlung am Sitz der Gesell-

schaft stattfindet. Zur Bestimmung des Sitzes der Ge-

sellschaft soll alleine auf den in der Satzung festgeleg-

ten Sitz abgestellt werden. 

Dadurch soll eine willkürliche Wahl des Versammlung-

sortes und damit eine mögliche Benachteiligung von 

einzelnen Gesellschaftern verhindert werden. Das Teil-

nahmerecht an der Gesellschafterversammlung und 

damit das Mitbestimmungsrecht eines jeden Gesell-

schafters ist eines der höchsten und wichtigsten Güter 

für die Stellung eines Gesellschafters. 

In Ausnahme zu dem dargestellten Grundsatz bedeu-

tet das jedoch auch, dass ein anderer Versammlungs-

ort gewählt werden kann, wenn dadurch keine Be-

nachteiligungen für die Mitgesellschafter folgen. 

Schon eine leichte Benachteiligung eines Gesellschaf-

ters (beispielsweise durch eine schwierige Erreichbar-

keit des neuen Versammlungsortes) kann das Risiko 

der Anfechtung der Gesellschafterbeschlüsse begrün-

den. Dies gilt selbst für den Fall, dass schon einmal eine 

Versammlung an dem abweichenden Versammlungs-

ort stattgefunden hat. Die Abwägung der Benachteili-

gung muss bei jeder Einberufung der Versammlung 

von neuem bestimmt werden. 

Fazit 

Das Urteil bietet daher nochmals die Möglichkeit, sich 

der Wichtigkeit der ordnungsgemäßen Einberufung 

und Durchführung der Gesellschafterversammlung zu 

vergewissern. Abweichungen von den gesellschafts-

vertraglich vorgesehenen Regelungen sollten immer 

nur mit Vorsicht und unter Beachtung der Interessen 

der Mitgesellschafter durchgeführt werden. 
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Termine Steuern/Sozialversicherung März/April 2024

Steuerart    Fälligkeit 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 11.03.20241 11.04.20242 

Einkommensteuer, Kirchensteuer, 

Solidaritätszuschlag 

11.03.2024 Entfällt 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag 11.03.2024 Entfällt 

Umsatzsteuer 11.03.20243 10.04.20244 

Ende der Schonfrist obiger 

Steuerarten bei Zahlung 

durch: 

Überweisung5 14.03.2024 15.04.2024 

Scheck6 11.03.2024 10.04.2024 

Sozialversicherung7 26.03.2024 26.04.2024 

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeit-

gleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zustän-

dige Finanzamt abzuführen. 

1 Für den abgelaufenen Monat. 

2 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung 

für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 

3 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 

4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Viertaljahreszahlern (ohne Dauerfristverlängerung) 

für das abgelaufene Kalendervierteljahr.  

5 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden 

Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der 

Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig 

erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

6 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es 

sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

7 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu 

vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. 

Diese müssen der jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 22.03.2024/24.04.2024, jeweils 0 Uhr) 

vorliegen. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte 

erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt 

insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

 

 


